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Entscheidung des LSG NRW zum Anspruch auf Kraftfahrzeughilfe bei umfassender 
ehrenamtlicher Tätigkeit 

Urteil vom 15.09.2011 – Az.: - L 9 SO 40/09 - 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in dem der o. g. Entscheidung hatte das LSG zu entscheiden, ob die rollstuhlabhängige 
nicht mehr berufstätige Klägerin aufgrund ihrer ehrenamtliche Tätigkeit gegenüber dem 
Sozialhilfeträger (LWL) einen Anspruch auf Kraftfahrzeughilfe nach § §  8 Abs.  1 Satz 2 , 
§  9 Abs.  2 Nr.  11 Eingliederungshilfe-Verordnung hat. 

In der aus meiner Sicht sehr bemerkenswerten Entscheidung kommt das LSG zu dem 
Ergebnis, dass die Klägerin im Sinne dieser Vorschriften nicht auf ein Kraftfahrzeug an-
gewiesen ist. Der erkennende Senat folgt dabei der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichtes, Urteil vom 20.07.2000 – Az.: 5 C 43/99 -, und führt weiter aus, dass an 
keiner Stelle im SGB XII der Wille des Gesetzgebers erkennbar sei, ehrenamtliche Tätig-
keiten behinderter Menschen durch die Übernahme der Kosten eines behindertengerech-
ten PKW – mittelbar – zu fördern. Wegen grundsätzlicher Bedeutung hat das LSG die Re-
vision zugelassen. Das ist Urteil ist also noch nicht rechtskräftig. 

Ich habe die Entscheidung als Anlage zur Kenntnisnahme beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Matthias Krömer 
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